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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

Frage 1: Welchen Stand haben die Planungen zum 

Neubau der Neuen Fahlenbergbrücke und welche Pla-

nungsschritte sind noch zu leisten? 

 

Antwort zu 1: Die Planungen zum Ersatzbau der Neu-

en Fahlenbergbrücke wurden noch nicht begonnen. Aktu-

ell werden in Vorbereitung der Planung Bestandsvermes-

sungen und Kartierungen durchgeführt sowie der Bestand 

und die Ausbauentwicklungen der Medienträger festge-

stellt. Im Anschluss daran werden die Planungsleistungen 

ausgeschrieben. Derzeit ist mit einem Planungsbeginn 

nicht vor Ende 2015 zu rechnen. 

 

Frage 2: Ist für die Zeit des Neubaus eine Aufrechter-

haltung des Verkehrs zwischen Berlin-Müggelheim und 

der Gemeinde Gosen-Neu Zittau geplant (Behelfsbrücke, 

halbseitiges Bauen…)? Wenn ja, in welcher Form und 

ggf. mit welchen Einschränkungen? 

 

Frage 3: Wenn nicht, wie soll die Busverbindung und 

wie die ärztliche Notversorgung gewährleistet bleiben? 

 

Frage 4: Inwieweit wurden bzw. werden umweltrecht-

liche Belange bei der Planung berücksichtigt? 

 

Antwort zu 2 bis 4: Im Zusammenhang mit den tech-

nischen Planungen werden Untersuchungen zur Aufrecht-

erhaltung des Verkehrs (u.a. Behelfsbrücke, halbseitiges 

Bauen) durchgeführt. Bei der Entscheidungsfindung wer-

den umweltrechtliche Belange ebenso wie verkehrliche 

Belange einfließen und planrechtlich zu erörtern sein. Bei 

der Gewichtung aller Belange kommt der verkehrlichen 

Relevanz der Straße für den Individual- und Wirtschafts-

verkehr, aber auch für den öffentlichen Personennahver-

kehr eine besondere Bedeutung zu.  

 

 

 

 

 

 

Frage 5: Wann ist mit Beginn der Baumaßnahmen zu 

rechnen? 

 

Antwort zu 5: Entsprechend derzeitigem Planungs-

stand ist von einem Baubeginn im Jahr 2018 auszugehen. 

 
 

Berlin, den 23. Dezember 2014  
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C h r i s t i a n    G a e b l e r 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
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